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Sehr geehrte Damen und Herren, 

im dritten und letzten Teil der Serie über das neue Reisekostenrecht 
geht es um Unterkunftskosten, und zwar sowohl für eine vorüberge-
hende Unterkunft als auch für eine doppelte Haushaltsführung. Wie 
immer können Sie alle Beiträge der aktuellen Ausgabe der folgenden 
Übersicht entnehmen: 

ALLE STEUERZAHLER 

Steuerbescheide für 2013 frühestens ab März 2014 , ..................... 2 
Streit um Solidaritätszuschlag geht in die nächste Runde , .............. 2 
Verwaltungsanweisung zur Privatnutzung von Elektrofahrzeugen ,..... 3 
Berufsunfähigkeitsversicherung nur als Sonderausgabe abziehbar , .... 3 
Aussetzung der Vollziehung bei der Erbschaftsteuer , .................... 5 
Steuererklärung per Fax möglich ............................................. 6 

UNTERNEHMER & EXISTENZGRÜNDER 

Verlängerte SEPA-Übergangsfrist , .......................................... 2 
Regeln zum Investitionsabzugsbetrag gelten auch in Härtefällen , ..... 4 
Gewerbesteuerrückstellung nach einer Betriebsprüfung , ............... 4 

GMBH-GESELLSCHAFTER & -GESCHÄFTSFÜHRER 

Verdeckte Gewinnausschüttung bei einem Gesellschafterdarlehen , .. 4 

ARBEITGEBER 

Details zur Reisekostenreform: Unterkunft ................................. 2 
Details zur Reisekostenreform: Doppelte Haushaltsführung .............. 4 
Anrufungsauskunft ist auch für Arbeitnehmer bindend , ................. 6 

ARBEITNEHMER 

Details zur Reisekostenreform: Unterkunft ................................. 2 
Details zur Reisekostenreform: Doppelte Haushaltsführung .............. 4 
Arbeitsstätte bei einer wiederholten befristeten Zuweisung , .......... 3 
Abzugsverbot für Berufsausbildung ist verfassungsgemäß , .............. 6 
Anrufungsauskunft ist auch für Arbeitnehmer bindend , ................. 6 

IMMOBILIENBESITZER 

Flächen- statt Umsatzschlüssel bei der Vorsteueraufteilung ,........... 5 

KAPITALANLEGER 

Darlehensverträge zwischen nahen Angehörigen , ........................ 5 

, = diese Meldung finden Sie in der Spalte „Kurz notiert“ 

SSTTEEUUEERRTTEERRMMIINNEE  22  --  44//22001144  

 Feb Mär Apr 

Umsatzsteuer mtl. 10. 10. 10. 

Umsatzsteuer viertelj. - - 10. 

Lohnsteuer 10. 10. 10. 

Einkommensteuer - 10. - 

Körperschaftsteuer - 10. - 

Getränkesteuer 10. 10. 10. 

Vergnügungsteuer 10. 10. 10. 

Schonfrist für Zahlungen 
zu obigen Steuern 

13. 13. 14. 

Gewerbesteuer 17. - - 

Grundsteuer 17. - - 

Schonfrist für Zahlungen 
zur Gewerbe-/Grundst. 

20. - - 

SV-Beitragsnachweis 24. 25. 24. 

Fälligkeit der SV-Beiträge 26. 27. 28. 

 

AAUUFF  DDEENN  PPUUNNKKTT  

»Es stimmt, dass Geld nicht 

glücklich macht. Allerdings 

meint man damit meist das 

Geld der anderen« 

George Bernard Shaw 

»Geld allein macht nicht 

glücklich. Es gehören auch 

noch Aktien, Gold und 

Grundstücke dazu.« 

Danny Kaye 

mailto:kanzlei@hannack-partner.de
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Details zur Reisekostenreform: Unterkunft 
Die Regeln zu den Unterkunftskosten bleiben abgesehen von 
einer Beschränkung der ansetzbaren Kosten bei einer langfris-
tigen Auswärtstätigkeit weitgehend unverändert. 

Bei den beruflich veranlassten Unterkunftskosten gibt es durch die 
Reform des steuerlichen Reisekostenrechts nur eher geringfügige 
Änderungen. In erster Linie wird die Abziehbarkeit bei einer Aus-
wärtstätigkeit nach 48 Monaten auf den bei einer doppelten Haus-
haltsführung maximal abziehbaren Betrag beschränkt. Daneben 
gibt es noch eine Vereinfachungsregelung für die gemeinsame Nut-
zung einer Unterkunft mit Personen, die nicht beim selben Arbeit-
geber beschäftigt sind. In der folgenden Zusammenfassung der ab 
1. Januar 2014 gültigen Regeln findet sich also auch Vieles, was 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer bereits gewohnt sind. 

· Unterkunftskosten: Unterkunfts- oder Übernachtungskosten 
sind die tatsächlichen Aufwendungen für die Unterkunft. Dazu 
zählen neben den Kosten für ein Hotelzimmer oder der Miete 
für ein möbliertes Zimmer 
oder eine Wohnung auch 
die Nebenleistungen, zum 
Beispiel eine Fremdenver-
kehrsabgabe oder Kurtaxe 
sowie bei Auslandsüber-
nachtungen die Kreditkar-
tengebühr für Zahlungen in 
einer Fremdwährung. 

· Werbungskostenabzug: Beim Werbungskostenabzug können le-
diglich die tatsächlich entstandenen Übernachtungskosten und 
keine Pauschalen berücksichtigt werden. 

· Erstattung durch den Arbeitgeber: Für jede Übernachtung im 
Inland darf der Arbeitgeber die nachgewiesenen Übernach-
tungskosten oder ohne Einzelnachweis einen Pauschbetrag von 
20 Euro steuerfrei erstatten. Bei Übernachtungen im Ausland 
gelten die bisherigen Regeln unverändert weiter. 

· Gemischte Veranlassung: Erledigt der Arbeitnehmer während 
der beruflich veranlassten Auswärtstätigkeit auch private Ange-
legenheiten in einem mehr als geringfügigen Umfang, sind die 
Unterkunftskosten entsprechend in beruflich veranlasste und  
privat veranlasste Aufwendungen aufzuteilen. Ist das auch 
durch eine Schätzung nicht möglich, sind die gesamten Aufwen-
dungen steuerlich nicht abziehbar. 

· Pauschalpreise mit Verpflegung: Kosten für Mahlzeiten gehö-
ren zu den Verpflegungsmehraufwendungen. Enthalten die Be-
lege daher nur einen Gesamtpreis für Unterkunft und Verpfle-
gung, und lässt sich der Preis für die reine Verpflegung nicht 
feststellen, ist der Gesamtpreis entsprechend zu kürzen, um die 
reinen Übernachtungskosten zu bestimmen. Für ein Frühstück 
sind dabei 20 % und für Mittag- und Abendessen je 40 % der für 
den Unterkunftsort maßgebenden Verpflegungspauschale vom 
Gesamtpreis abzuziehen. Im Inland sind das 4,80 Euro für ein 
Frühstück und je 9,60 Euro für Mittag- und Abendessen. 

· Angemessenheit: Für Unterkunftskosten im Rahmen einer Aus-
wärtstätigkeit ist lediglich die berufliche Veranlassung zu prü-
fen, nicht aber die Angemessenheit der Unterkunft (bestimmte 
Hotelkategorie oder Größe der Unterkunft). 

KKUURRZZ  NNOOTTIIEERRTT  

Verlängerte SEPA-Übergangsfrist 

Die EU-Kommission will Störungen für 
Verbraucher und Unternehmen minimie-
ren und hat daher einen Vorschlag ange-
nommen, nach dem für einen zusätzlichen 
Übergangszeitraum von sechs Monaten 
Zahlungen, die nicht im SEPA-Format er-
folgen, weiterhin zulässig sind. Mit der 
Übergangsfrist bis zum 1. August 2014 
wird der offizielle SEPA-Stichtag zwar 
nicht geändert, aber Banken können mit 
ihren Kunden vereinbaren, Zahlungen, die 
nicht der SEPA-Norm entsprechen, wei-
terhin zu bearbeiten. Eine Verlängerung 
über den 1. August 2014 hinaus wird es 
nicht geben. 

 

Steuerbescheide für 2013 
frühestens ab März 2014 

Weil Arbeitgeber, Versicherungen und an-
dere Institutionen bis zum 28. Februar 
2014 Zeit haben, Daten elektronisch an 
die Finanzverwaltung zu übermitteln, 
werden die Steuerbescheide für 2013 frü-
hestens im März versendet. Denn erst 
dann können die Finanzämter mit der Be-
arbeitung der Steuererklärungen begin-
nen, wie das Finanzministerium Nord-
rhein-Westfalen mitteilt. 

 

Streit um Solidaritätszuschlag 
geht in die nächste Runde 

Der Streit um die Verfassungsmäßigkeit 
oder -widrigkeit des Solidaritätszuschlags 
ist fast so alt wie der Zuschlag selbst. Bis-
her haben die Finanzgerichte den Zu-
schlag mehrheitlich abgesegnet. Doch 
zumindest das Finanzgericht Niedersach-
sen kann sich nicht mit dieser Mehrheits-
meinung anfreunden und hält den Soli 
nach wie vor für verfassungswidrig. Das 
Gericht hatte dem Bundesverfassungsge-
richt schon einmal seine Bedenken vorge-
legt, doch diese Vorlage hatte das Bun-
desverfassungsgericht nicht zur Entschei-
dung angenommen, weil es die Vorlage 
nicht für ausreichend begründet hielt. Die 
Hoffnung der Verfassungsrichter, auf die-
se Weise der heiklen Frage entgehen zu 
können, wird sich jedoch nicht erfüllen, 
denn die niedersächsischen Finanzrichter 
ließen sich von dem Beschluss nicht beir-
ren. Sie haben dem Bundesverfassungsge-
richt die Frage jetzt erneut vorgelegt – 
diesmal mit einer insgesamt 70 Seiten 
umfassenden Begründung. So einfach wird 
sich das Bundesverfassungsgericht diesmal 
also nicht aus der Affäre ziehen können. 
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· Eigene Wohnung: Ist die Unterkunft am auswärtigen Tätig-
keitsort die einzige Wohnung oder Unterkunft des Arbeitneh-
mers, liegt kein beruflich veranlasster Mehraufwand vor. Die 
Anerkennung von Unterkunftskosten im Rahmen einer Auswärts-
tätigkeit erfordert nämlich, dass der Arbeitnehmer seinen Le-
bensmittelpunkt in einer anderen Wohnung hat. Dort muss aber 
nicht zwingend ein eigener Hausstand des Arbeitnehmers beste-
hen. Anders als bei der doppelten Haushaltsführung wird hier 
also nicht vorausgesetzt, dass der Arbeitnehmer eine Wohnung 
aus eigenem Recht oder als Mieter innehat und eine finanzielle 
Beteiligung an den Kosten der Lebensführung leistet. Es genügt, 
wenn der Arbeitnehmer beispielsweise im Haushalt der Eltern 
ein Zimmer bewohnt. 

· Gemeinsame Nutzung: Fallen höhere Übernachtungskosten an, 
weil der Arbeitnehmer eine Unterkunft gemeinsam mit Perso-
nen nutzt, die nicht für denselben Arbeitgeber tätig sind, kön-
nen nur die Aufwendungen angesetzt werden, die bei alleiniger 
Nutzung durch den Arbeitnehmer angefallen wären. Nicht ab-
ziehbar sind also Mehrkosten, die aufgrund der Mitnutzung der 
Unterkunft durch eine Begleitperson entstehen. Das bedeutet 

aber nicht, dass die Kos-
ten gleichmäßig auf alle 
Personen aufgeteilt wer-
den müssen, denn für ein 
Mehrbettzimmer können 
die Aufwendungen ange-
setzt werden, die bei In-
anspruchnahme eines Ein-
zelzimmers im selben 
Haus entstanden wären. 

· Längerfristige Auswärtstätigkeit: Bei einer längerfristigen 
Auswärtstätigkeit im Inland können nach 48 Monaten für die Un-
terkunft höchstens noch 1.000 Euro im Monat als Werbungskos-
ten abgezogen oder vom Arbeitgeber steuerfrei erstattet wer-
den. Das gilt auch für Hotelübernachtungen. Bei Übernachtun-
gen im Ausland gelten die bisherigen Regeln unverändert weiter. 
Die Höchstgrenze von 1.000 Euro gilt hier nicht. Außerdem gilt 
grundsätzlich die Einschränkung, dass eine berufliche Tätigkeit 
an derselben Tätigkeitsstätte nur vorliegt, wenn der Arbeit-
nehmer dort mindestens an drei Tagen in der Woche tätig wird. 
Die 48-Monatsfrist beginnt daher nicht, solange die auswärtige 
Tätigkeitsstätte nur an maximal zwei Tagen wöchentlich aufge-
sucht wird. Umgekehrt führt eine Unterbrechung von weniger 
als sechs Monaten nicht zu einem Neubeginn der 48-Monatsfrist. 
Für die Prüfung der 48-Monatsfrist kommt es nicht auf Progno-
sen, sondern auf den tatsächlich verwirklichten Sachverhalt an. 
Die Prüfung des Unterbrechungszeitraums und des Ablaufs der 
48-Monatsfrist erfolgt daher stets im Nachhinein. 

· Vereinfachungsregelung: Für den Beginn der 48-Monatsfrist ist 
der Beginn der längerfristigen Auswärtstätigkeit an derselben 
Tätigkeitsstätte im Inland entscheidend. Das gilt auch, wenn 
der Beginn vor dem 1. Januar 2014 liegt. Zur Vereinfachung 
können die Übernachtungskosten erst ab dem ersten vollen Ka-
lendermonat nach Ablauf der 48-Monatsfrist auf 1.000 Euro be-
grenzt werden. Endet die 48-Monatsfrist also Mitte eines Monats, 
können die Kosten auch für den Rest des Monats noch in voller 
Höhe berücksichtigt werden. ³ 

 

Verwaltungsanweisung zur Privat-
nutzung von Elektrofahrzeugen 

Durch das Amtshilferichtlinie-Umsetzungs-
gesetz wurde im letzten Jahr eine Be-
günstigungsregelung für die Privatnutzung 
von Dienstwagen mit Elektroantrieb ge-
schaffen. Das Bundesfinanzministerium 
hat jetzt den Entwurf einer Verwaltungs-
anweisung vorgelegt, in der Details zur 
Anwendung und Berechnung des Steuer-
vorteils geregelt werden. Gleichzeitig 
weist das Ministerium auch darauf hin, 
dass grundsätzlich auch Brennstoffzellen-
fahrzeuge von dem Steuervorteil erfasst 
werden aber aufgrund ihrer deutlich nied-
rigeren Batteriekapazität nicht in gleicher 
Weise gefördert werden. Eine Regelung, 
wie auch diese Fahrzeuge in gleicher Hö-
he begünstigt werden können, will das 
Ministerium aber erst dann vorlegen, 
wenn entsprechende Autos in größerer 
Zahl am Markt verfügbar sind. 

 

Arbeitsstätte bei einer wieder-
holten befristeten Zuweisung 

Seit dem Jahreswechsel gibt es keine „re-
gelmäßige Arbeitsstätte“ mehr. Eine neue 
Entscheidung des Bundesfinanzhofs zum 
Thema ist aber zumindest für die noch 
nicht abgeschlossenen Fälle aus den Vor-
jahren relevant. Nach diesem Urteil hat 
ein Arbeitnehmer, der vom Arbeitgeber 
wiederholt jeweils auf ein Jahr befristet 
an einem anderen Ort als seinem bisheri-
gen Tätigkeitsort eingesetzt wird, dort 
keine regelmäßige Arbeitsstätte. Ent-
scheidend war hier die Befristung, auch 
wenn sie mehrmals verlängert wurde. 

 

Berufsunfähigkeitsversicherung 
nur als Sonderausgabe abziehbar 

Auch wenn die Versicherung den Beruf im 
Namen trägt, sind die Beiträge für eine 
Berufsunfähigkeitsversicherung nicht an-
teilig als Werbungskosten oder Betriebs-
ausgaben abziehbar. Der Bundesfinanzhof 
hat damit die Hoffnungen eines Steuer-
zahlers enttäuscht, der in Anlehnung an 
die neue Rechtsprechung zur Aufteilung 
von gemischt veranlassten Aufwendungen 
die Versicherungsbeiträge anteilig als 
Werbungskosten geltend machen wollte. 
Für eine Versicherung richtet sich die Ab-
grenzung zwischen beruflicher und priva-
ter Veranlassung danach, ob durch die 
Versicherung berufliche oder private Risi-
ken abgedeckt werden. Weil das Risiko 
einer Krankheit und der daraus folgenden 
Einnahmeausfälle letztlich der privaten 
Lebensführung zuzurechnen ist, lässt der 
Bundesfinanzhof keine Aufteilung zu. 
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Details zur Reisekostenreform:  
Doppelte Haushaltsführung 
Die Änderungen bei den Vorschriften zur doppelten Haushalts-
führung fallen teilweise zu Gunsten und teilweise zu Lasten 
der Steuerzahler aus. 

Bei der doppelten Haushaltsführung ändert sich einiges durch die 
Reform des steuerlichen Reisekostenrechts. Während beispielswei-
se die jetzt zwingend notwendige Kostenbeteiligung am Haupt-
hausstand in erster Linie dazu dient, die steuerzahlerfreundliche 
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs teilweise auszuhebeln, sind 
andere Änderungen durchaus zu begrüßen. So fällt beispielsweise 
die Angemessenheitsprüfung weg. Wie bei den anderen Änderun-
gen hat das Bundesfinanzministerium in seinem Schreiben zur Rei-
sekostenreform ausführlich erklärt, was jetzt zu beachten ist. 

· Monatlicher Höchstbetrag: Künftig können für eine doppelte 
Haushaltsführung im Inland die tatsächlich entstehenden Auf-
wendungen für die Nutzung der Unterkunft oder Wohnung ange-
setzt werden, höchstens jedoch 1.000 Euro im Monat. Die Prü-
fung der Notwendigkeit und Angemessenheit der Zweitwohnung 
entfällt. Damit wird die aufwendige Ermittlung der ortsüblichen 
Vergleichsmiete überflüssig. Auch die Größe der Wohnung oder 
die Zahl der Wohnungsbenutzer spielt keine Rolle mehr. 

· Abgeltungswirkung: Der Höchstbetrag umfasst alle für die Un-
terkunft oder Wohnung entstehenden Aufwendungen, also zum 
Beispiel Miete, Betriebskosten, Kosten der laufenden Reinigung 
und Pflege der Zweitwohnung, Abschreibungen für Einrich-
tungsgegenstände (ohne Arbeitsmittel), Zweitwohnungsteuer, 
Rundfunkbeitrag oder Aufwendungen für Sondernutzung. Auch 
Aufwendungen für einen angemieteten Garagenstellplatz sind 
durch den Höchstbetrag 
abgegolten und können 
nicht als sonstige Mehr-
aufwendungen zusätzlich 
berücksichtigt werden. 

· Jährliche Betrachtung: 
Sofern der monatliche 
Höchstbetrag von 1.000 
Euro nicht ausgeschöpft 
wird, ist eine Übertragung des nicht ausgeschöpften Volumens 
in andere Monate im selben Kalenderjahr möglich, in denen die 
doppelte Haushaltsführung bestanden hat. Erhält der Steuer-
zahler Erstattungen, mindern diese im Zeitpunkt des Zuflusses 
die Unterkunftskosten der doppelten Haushaltsführung. 

· Wohngemeinschaften: Der Höchstbetrag gilt grundsätzlich für 
jede doppelte Haushaltsführung gesondert. Beziehen mehrere 
Berufstätige (beiderseits berufstätige Ehegatten oder Lebensge-
fährten, Mitglieder einer Wohngemeinschaft etc.) am gemein-
samen Beschäftigungsort eine gemeinsame Zweitwohnung, han-
delt es sich jeweils um eine separate doppelte Haushaltsfüh-
rung, sodass jeder den Höchstbetrag für die tatsächlich von ihm 
getragenen Aufwendungen beanspruchen kann. 

· Häusliches Arbeitszimmer: Ein häusliches Arbeitszimmer in der 
Zweitwohnung ist bei der Ermittlung der Unterkunftskosten wie 
bisher nicht einzubeziehen. Die darauf entfallenden Kosten 
bleiben also bei der Prüfung des Höchstbetrags außen vor. Für 
sie gelten die normalen Regeln für ein häusliches Arbeitszimmer. 

Regeln zum Investitionsabzugs-
betrag gelten auch in Härtefällen 

Nicht nur wenn gar keine Investition er-
folgt, ist ein geltend gemachter Investiti-
onsabzugsbetrag wieder rückgängig zu 
machen. Auch wenn statt des angegebe-
nen ein anderes Wirtschaftsgut ange-
schafft oder hergestellt wird, fällt der 
Abzugsbetrag wieder weg. Diese Regel gilt 
selbst dann, wenn die Änderung auf einer 
besonderen persönlichen Härte beruht. 
Der Bundesfinanzhof meint nämlich, bei 
der Ausgestaltung einer steuerrechtlichen 
Subventionsnorm hat der Gesetzgeber ei-
nen größeren Gestaltungsspielraum und 
kann daher die nur ausnahmsweise auf-
tretenden Fälle persönlicher Härten unbe-
rücksichtigt lassen. 

 

Gewerbesteuerrückstellung 
nach einer Betriebsprüfung 

Weil es dazu keine eindeutigen Regeln 
oder höchstrichterliche Urteile gibt, 
musste das Finanzgericht Düsseldorf über 
die Frage entscheiden, in welchem Jahr 
eine Rückstellung für zusätzlich fällige 
Gewerbesteuern nach einer Betriebsprü-
fung zu bilden ist. Das Gericht hat sich 
der Ansicht des Finanzamts angeschlos-
sen, dass die Rückstellung nicht im Jahr 
der wirtschaftlichen Veranlassung (also im 
Jahr, das geprüft wurde), sondern im Jahr 
der Aufdeckung zu bilden ist. 

 

Verdeckte Gewinnausschüttung 
bei einem Gesellschafterdarlehen 

Nach Ansicht des Finanzamts kann ein 
durch das Gesellschaftsverhältnis veran-
lasstes Darlehen zu nicht fremdüblichen 
Konditionen gleich zwei Mal zu einer ver-
deckten Gewinnausschüttung (vGA) füh-
ren. Wenn das Darlehen voraussichtlich 
nicht mehr zurückgezahlt werden kann 
und daher auf 0 Euro abgeschrieben wird, 
liegt darin eine vGA. Doch in einem Fall, 
über den das Finanzgericht Münster ent-
scheiden musste, wollte das Finanzamt 
auch die unerfüllte Zinsforderung als vGA 
ansetzen, denn schließlich bestünde das 
Darlehen zumindest auf dem Papier wei-
ter, auch wenn es nicht mehr werthaltig 
sei. Doch das Gericht war anderer Mei-
nung: Mit der Abschreibung und der damit 
verbundenen vGA sei die Darlehensforde-
rung steuerlich dem außerbilanziellen ge-
sellschaftlichen Bereich zugeordnet, und 
die Zinsen als Nebenleistung zum Darle-
hen teilen das Schicksal des Darlehens. 
Daher seien nach der Abschreibung keine 
Zinsforderungen mehr zu bilanzieren und 
somit könne auch keine vGA entstehen. 
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· Auslandsfälle: Bei einer doppelten Haushaltsführung im Aus-
land gelten die bisherigen Grundsätze unverändert weiter. Da-
nach sind die Aufwendungen in tatsächlicher Höhe notwendig, 
soweit sie die ortsübliche Miete für eine durchschnittliche 
Wohnung am Ort der ersten Tätigkeitsstätte mit bis zu 60 m² 
nicht überschreiten. Hier gibt es also weiter die Angemessen-
heitsprüfung, dafür jedoch keinen monatlichen Höchstbetrag. 

· Nähe zur Arbeitsstätte: Die Zweitwohnung muss am Ort der 
ersten Tätigkeitsstätte sein oder zumindest in der Nähe des Be-
schäftigungsorts liegen. Aus Vereinfachungsgründen geht das 
Finanzamt davon aus, dass das der Fall ist, wenn die kürzeste 
Straßenverbindung von der Zweitwohnung zur ersten Tätigkeits-
stätte maximal halb so lange ist wie zwischen der Hauptwoh-
nung und der ersten Tätigkeitsstätte. 

· Eigener Hausstand: Eine doppelte Haushaltsführung liegt nur 
vor, wenn der Steuerzahler neben der Zweitwohnung am Tätig-
keitsort noch außerhalb der ersten Tätigkeitsstätte einen eige-
nen Haushalt unterhält. 

· Kostenbeteiligung: Das Vorliegen eines eigenen Hausstands in 
der Hauptwohnung erfordert nun neben dem Innehaben einer 
Wohnung auch eine angemessene finanzielle Beteiligung an den 
Kosten der Lebensführung. Für das Vorliegen eines eigenen 

Hausstands genügt es also 
nicht, wenn ein Arbeitneh-
mer im Haushalt seiner El-
tern ein oder mehrere Zim-
mer bewohnt oder wenn 
dem Arbeitnehmer eine 
Wohnung im Haus der Eltern 
unentgeltlich zur Nutzung 
überlassen wird. 

· Höhe der Beteiligung: Eine finanzielle Beteiligung nur mit Ba-
gatellbeträgen reicht für die steuerliche Anerkennung nicht aus. 
Machen die Barleistungen mehr als 10 % der regelmäßig anfal-
lenden monatlichen Kosten der Haushaltsführung (Miete, 
Mietnebenkosten, Kosten für Lebensmittel und andere Dinge 
des täglichen Bedarfs etc.) aus, ist von einer finanziellen Betei-
ligung oberhalb der Bagatellgrenze auszugehen. Liegen die Bar-
leistungen darunter, kann der Steuerzahler eine hinreichende 
finanzielle Beteiligung auch auf andere Art und Weise darlegen. 

· Nachweis der Beteiligung: Die Beteiligung an den Kosten muss 
dem Finanzamt in der Regel nachgewiesen werden und kann 
daher auch bei volljährigen Kindern, die bei ihren Eltern oder 
einem Elternteil wohnen, nicht generell unterstellt werden. Bei 
Ehegatten oder Lebenspartnern mit den Steuerklassen III, IV 
oder V geht das Finanzamt auch ohne entsprechenden Nachweis  
von einer finanziellen Beteiligung an der Haushaltsführung aus. 

· Arbeitgebererstattung: Für den steuerfreien Arbeitgeberersatz 
kann der Arbeitgeber bei Arbeitnehmern mit den Steuerklassen 
III, IV oder V weiterhin ohne Weiteres unterstellen, dass sie ei-
nen eigenen Hausstand haben, an dem sie sich auch finanziell 
beteiligen. Bei anderen Arbeitnehmern darf der Arbeitgeber ei-
nen eigenen Hausstand nur dann anerkennen, wenn sie eine 
entsprechende schriftliche Erklärung abgeben. An den Möglich-
keiten zum pauschalen Ersatz der Kosten für eine doppelte 
Haushaltsführung durch den Arbeitgeber hat sich übrigens 
nichts geändert. ³ 

Aussetzung der Vollziehung 
bei der Erbschaftsteuer 

Bisher war es nur selten möglich, wegen 
einer anhängigen Verfassungsbeschwerde 
oder eines Normenkontrollverfahrens 
beim Bundesverfassungsgericht eine Aus-
setzung der Vollziehung eines Steuerbe-
scheids zu bekommen. Bei der Erbschaft-
steuer hält der Bundesfinanzhof eine Aus-
setzung aber zumindest dann für geboten, 
wenn daran ein berechtigtes Interesse be-
steht. Das ist beispielsweise der Fall, 
wenn der Erbe mangels des Erwerbs liqui-
der Mittel eigenes Vermögen einsetzen 
oder die geerbten Vermögensgegenstände 
veräußern oder belasten müsste. 

 

Flächen- statt Umsatzschlüssel 
bei der Vorsteueraufteilung 

Wenn mit einem Gebäude sowohl umsatz-
steuerfreie als auch steuerpflichtige Ver-
mietungsumsätze erzielt werden, sind die 
Vorsteuerbeträge aus den Anschaffungs- 
und Herstellungskosten entsprechend auf-
zuteilen. Denn der Vorsteuerabzug ist nur 
für Leistungen möglich, die zu steuer-
pflichtigen Umsätzen führen. Für diese 
Vorsteueraufteilung schreibt das Gesetz 
einen Vorrang des Flächenschlüssels vor 
dem Umsatzschlüssel vor. Der Bundesfi-
nanzhof hat jetzt im Anschluss an ein Ur-
teil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) 
entschieden, dass diese Vorrangregelung 
konform mit EU-Recht ist. Zuvor hatte der 
EuGH einen anderen Schlüssel als den 
Umsatzschlüssel für zulässig erachtet, 
wenn dieser eine präzisere Bestimmung 
der anteiligen Vorsteuer ermöglicht.  

 

Darlehensverträge zwischen 
nahen Angehörigen 

Bei einem Darlehensvertrag zwischen 
Familienmitgliedern schaut das Finanzamt 
oft besonders genau hin, ob der Vertrag 
einem Fremdvergleich stand hält. Doch 
man kann die Prüfung auch übertreiben, 
meint der Bundesfinanzhof. Das Finanz-
amt muss die Intensität der Prüfung des 
Fremdvergleichs vom Anlass der Darle-
hensaufnahme abhängig machen. Dient 
das Darlehen der Finanzierung der An-
schaffungs- oder Herstellungskosten von 
Wirtschaftsgütern und ist die Darlehens-
aufnahme daher unmittelbar durch die 
Einkunftserzielung veranlasst, spielt die 
Unüblichkeit einzelner Vertragsklauseln 
nur eine untergeordnete Rolle. Entschei-
dend ist in diesen Fällen vielmehr die tat-
sächliche Durchführung der Zinsvereinba-
rung und die fremdübliche Verteilung der 
Vertragschancen und -risiken. 
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Steuererklärung per Fax möglich 
Das Finanzgericht Schleswig-Holstein meint, eine eigenhändig 
unterschriebene Steuererklärung ist auch per Fax möglich. 

Regelmäßig stellen Steuerzahler kurz vor dem Jahresende fest, 
dass sie mit einer Steuererklärung auf eine hübsche Steuererstat-
tung hoffen können. Weil die Steuererklärung wegen der drohen-
den Veranlagungsverjährung so schnell wie möglich zum Finanz-
amt muss, wäre es praktisch, wenn man die Erklärung einfach fa-
xen könnte. Dagegen hat sich die Finanzverwaltung bisher aber 
immer mit dem Argument gewehrt, die Steuererklärung müsse ei-
genhändig und im Original unterschrieben vorliegen. 

Das Finanzgericht Schleswig-Holstein legt den Begriff „Eigenhän-
digkeit“ aber anders aus. Es sei nur notwendig, dass die Unter-
schrift von der Hand des Steuerzahlers stammt. Die eigenhändige 
Unterschrift erfüllt zwar mehrere Funktionen, darunter eine Warn- 
und Schutzfunktion, aber auch die Verantwortungsübernahme für 
den Erklärungsinhalt. Weil die Unterschrift diese Funktionen aber 
bereits zum Zeitpunkt der Unterschriftsleistung auf dem Original 
der Steuererklärung erfüllt, kommt es nach Ansicht des Gerichts 
nicht darauf an, ob die Erklärung im Original oder per Telefax 
beim Finanzamt eingeht. Die Art der Übermittlung habe nämlich 
keine Auswirkungen auf die Zweckerfüllung der Unterschrift. 

Vorerst ist das Urteil noch kein Freibrief, Steuererklärungen ein-
fach per Fax abzugeben und auf die Wirksamkeit der Abgabe zu 
vertrauen. Zu dem Urteil ist nämlich die Revision beim Bundesfi-
nanzhof anhängig, der jetzt das letzte Wort in dieser Frage hat. 
Wenn allerdings eine rechtzeitige Abgabe wirklich nur per Telefax 
möglich sein sollte, liefert das Urteil zumindest Schützenhilfe und 
sorgt dafür, dass ein Einspruch gegen den Ablehnungsbescheid des 
Finanzamts bis zur Entscheidung des Bundesfinanzhofs ruht.  ³ 

 

Falls diese Informationen Ihr Interesse gefunden haben und Sie 
noch Fragen oder Interesse an einer Beratung haben, stehen wir 
Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte vereinbaren Sie dann einen Ter-
min oder wenden Sie sich per Fax an uns. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Abzugsverbot für Berufsausbildung 
ist verfassungsgemäß 

Als Reaktion auf eine geänderte Recht-
sprechung des Bundesfinanzhofs, nach der 
auch die Kosten einer erstmaligen Berufs-
ausbildung als Werbungskosten berück-
sichtigt werden konnten, hat die Finanz-
verwaltung Ende 2011 ein explizites Ab-
zugsverbot für die Kosten einer erstmali-
gen Berufsausbildung ins Gesetz schreiben 
lassen. Diese gesetzliche Klarstellung gilt 
rückwirkend ab 2004. Darin liegt zwar un-
zweifelhaft eine echte Rückwirkung, die 
normalerweise verfassungswidrig wäre. 
Allerdings hält das Finanzgericht Schles-
wig-Holstein die Änderung hier trotzdem 
für verfassungskonform, weil die Steuer-
zahler aufgrund der bereits vorher ein-
deutigen Intention des Gesetzgebers kein 
schützenswertes Vertrauen haben konn-
ten, dass ihre Ausbildungskosten als Wer-
bungskosten abziehbar sind. Vergleichbar 
hat sich auch der Bundesfinanzhof in ei-
nem anderen Verfahren geäußert. 

 

Anrufungsauskunft ist auch für 
Arbeitnehmer bindend 

Erteilt das Betriebsstättenfinanzamt dem 
Arbeitgeber eine Lohnsteueranrufungs-
auskunft, sind die Finanzbehörden an die-
se auch gegenüber dem Arbeitnehmer ge-
bunden. Das Finanzamt darf daher nicht 
die aufgrund einer unrichtigen Anrufungs-
auskunft nicht einbehaltene und abge-
führte Lohnsteuer vom Arbeitnehmer 
nachfordern. Mit diesem Urteil stärkt der 
Bundesfinanzhof das Vertrauen, das Ar-
beitgeber und Arbeitnehmer in eine Anru-
fungsauskunft setzen dürfen. 

 


